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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

27/03 Gerichtsgebühren Justizverwaltungsgebühren

96/01 Bundesstraßengesetz

Norm

BStG 1971 §18 Abs1

GGG 1984 §26 Abs3 Z4

VwRallg

1. BStG 1971 § 18 heute

2. BStG 1971 § 18 gültig ab 23.04.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2010

3. BStG 1971 § 18 gültig von 10.05.2006 bis 22.04.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 58/2006

4. BStG 1971 § 18 gültig von 01.04.1983 bis 09.05.2006 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 63/1983

Rechtssatz

Soweit keine außergewöhnlichen Verhältnisse vorliegen, die o:ensichtlich Ein;uss auf die Gegenleistung gehabt

haben, ist gemäß § 26 Abs. 3 Z 4 GGG bei der Enteignung als Wert der Gegenleistung die Entschädigung als

Bemessungsgrundlage heranzuziehen. Aus dem Wortlaut dieser Bestimmung geht klar hervor, dass Verhältnisse, die

"o:ensichtlich Ein;uss auf die Gegenleistung gehabt haben" bei der Festlegung der Gegenleistung bereits vorhanden

gewesen sein müssen.Soweit keine außergewöhnlichen Verhältnisse vorliegen, die o:ensichtlich Ein;uss auf die

Gegenleistung gehabt haben, ist gemäß Paragraph 26, Absatz 3, Zi:er 4, GGG bei der Enteignung als Wert der

Gegenleistung die Entschädigung als Bemessungsgrundlage heranzuziehen. Aus dem Wortlaut dieser Bestimmung

geht klar hervor, dass Verhältnisse, die "o:ensichtlich Ein;uss auf die Gegenleistung gehabt haben" bei der Festlegung

der Gegenleistung bereits vorhanden gewesen sein müssen.
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